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6. Staatsaufgaben

6.1. Grundsätze

§  62 Staatszweck
1 Der Staat schützt die Freiheit und fördert das Wohlergehen des Volkes, der Familie 
und des Einzelnen.

§  63 Zuständigkeit
1 Der Kanton darf nur Aufgaben erfüllen, die ihm das Bundesrecht oder diese Ver-
fassung zuweisen.
2 Weist die Verfassung eine Aufgabe Kanton und Gemeinden zu, sind vorab die Ge-
meinden verantwortlich, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

6.2. Aufgaben

6.2.1. Öffentliche Ordnung

§  64 Gewährleistung
1 Kanton und Gemeinden gewährleisten die öffentliche Ordnung und Sicherheit.

6.2.2. Soziale Sicherheit und Gesundheit

§  65 Soziale Sicherheit
1 Kanton und Gemeinden fördern die soziale Sicherheit. Sie können Vorsorge-, Für-
sorge- oder Nachsorgeeinrichtungen führen.

§  66 Humanitäre Hilfe
1 Kanton und Gemeinden können innerhalb und ausserhalb des Kantons humanitäre 
Hilfe leisten.

§  67 Arbeit, sozialer Friede
1 Der Kanton trifft Vorkehren zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit und sorgt für die 
Linderung ihrer Folgen.
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§  73 Stipendien
1 Der Kanton gewährt Beiträge oder Darlehen zur Finanzierung der Ausbildung.

§  74 Erwachsenenbildung
1 Kanton und Gemeinden fördern die Erwachsenenbildung.

§  75 Kulturpflege
1 Kanton und Gemeinden fördern das kulturelle Schaffen.
2 Sie fördern die Erhaltung der Kulturgüter und können Einrichtungen der Kultur-
pflege führen.

6.2.4. Umwelt, Raumordnung und Verkehr

§  76 Umwelt, Natur- und Heimatschutz
1 Kanton und Gemeinden schützen den Menschen und seine natürliche Umwelt vor 
schädlichen oder lästigen Einwirkungen.
2 Sie setzen sich für die Erhaltung von Ortsbildern sowie der Eigenart der Landschaft 
ein.
3 Sie  wenden  sich  gegen  Massnahmen,  welche  die  natürlichen  Verhältnisse  und 
Gleichgewichte der See- und Flusslandschaft am Bodensee, Untersee und Rhein be-
einträchtigen.

§  77 Raumplanung, Bauwesen
1 Kanton und Gemeinden ordnen Nutzung und Überbauung des Bodens.
2 Sie können Massnahmen zur Förderung des Wohnungsbaus treffen.

§  78 Öffentliche Sachen, Wasserbau, Strassen
1 Kanton und Gemeinden regeln Gebrauch und Nutzung der öffentlichen Sachen, 
Unterhalt und Korrektion der Gewässer sowie das Strassenwesen.

§  79 Verkehr
1 Kanton und Gemeinden sorgen für die verkehrsmässige Erschliessung ihres Gebie-
tes.
2 Sie fördern den öffentlichen Verkehr und können Verkehrsunternehmen führen.
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